
1970: Tina hat einen
entscheidenden Fehler
begangen. Sie hat sich
in den falschen Mann
verliebt. Björn lebt in
einem Land des Klas-
senfeindes, in Norwe-
gen, Tina hingegen ist
Bürgerin der DDR.
Durch ihre Beziehung
wird sie politisch un-
tragbar. Es gibt Kon-
flikte am Arbeitsplatz
und Behinderungen
durch die Behörden.
Doch Tinas Kampf-
geist wird durch diese
Ausgrenzungsversu-

che angestachelt. Nach mehreren abgelehnten Anträgen darf sie
unerwartet ihre Papiere für die Eheschließung einreichen und
heiraten ...

In der Stadtbibliothek Bernburg liest Claudia
Engebretsen aus ihrem Roman „Märzwolken“ am

Montag, 14. Juni.
Die Lesung beginnt 18:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten.

Tel. 03471 623001; E-Mail: ausleihe@bibliothek-bernburg.de

Y

+

+ www.bernburg.de
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Autor enlesung

Mit diesem Faltblatt machen Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt und die Investi-
tionsbank Sachsen-Anhalt auf die Möglichkeit zur
Förderung von Neubau oder Umrüstung von
Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
aufmerksam. Besitzer sind aufgerufen, ihre
Anlagen den Anforderungen des Landes-
Wassergesetzes anzupassen. Antragsberechtigt sind
private Grundstückseigentümer und Erbbau-
berechtigte.
Wer sich näher über die Fördermöglichkeiten infor-
mieren oder einen Antrag stellen möchte, findet
aktuell entsprechendes Informationsmaterial in den
Bernburger Rathäusern, kann sich kostenlos unter
der Telefonnummer 0800 5600846 beraten lassen.
Beratung und Material zum Thema ist ebenso beim
Wasserverband „Saale-Fuhne-Ziethe“ in Bernburg
zu erhalten, Köthensche Str. 54, Tel. 03471 37570.

Das nächste Amtsblatt 
erscheint am 1. Juli

Redaktionsschluss 
ist am 16. Juni
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 08.06., Schiedsstelle Bernburg (Saale) II:
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus I, 

Schlossgartenstr. 16, Turmzimmer.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
(außer Standesamt)

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Sitzungskalender
Juni 2010

Planungs- u. Umweltausschuss:
Dienstag, 08.06., Rath. II, Zi. 103/104.

Bau- u. Sanierungsausschuss:
Mittwoch, 09.06., Rath. II, Zi. 103/104.

Hauptausschuss:
Donnerstag, 10.06., Ratssaal.

Stadtrat:
Donnerstag, 24.06., Ratssaal.

ist bis August
täglich von 08:00
bis 20:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Inserate im Inserate im AmtsblattAmtsblatt
Ansprechpartner ist Jacqueline Becksmann

Mobiltelefon: 0170 2828681
Fax: 032222 449269

E-Mail: jacqueline.becksmann@wittich-herzberg.de
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Einfacher Bebauungsplan Nr. 69 (gemäß § 9 Abs. 2 a Baugesetzbuch - BauGB) mit
dem Kennwort: „Ehemalige Kaufhalle und Garagenkomplexe östlich der

Zepziger Straße bis zum Seniorenzentrum Andr easstraße“

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 29.04.2010 den
einfachen Bebauungsplan Nr. 69,
Kennwort: „Ehemalige Kaufhalle und
Garagenkomplexe östlich der Zepziger
Straße bis zum Seniorenzentrum Andre-
asstraße“, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B),
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen. Die Begründung wurde ge-
billigt.
Dieses wird hiermit bekanntgegeben. Er
tritt mit dieser Bekanntmachung nach 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Das Plangebiet befindet sich östlich der
Zepziger Straße und an den südlichen
Enden der Schulstraße und Wettiner
Straße. Im Süden grenzt die Wohnbe-
bauung der Tolstoiallee an, und im Os-
ten begrenzt das Seniorenzentrum das
Plangebiet.
Im Geltungsbereich befinden sich die
Flurstücke 40/3, 40/4, 40/5, 44/1, 44/2,
44/3; 44/4, 44/5, 44/6, 46/1, 46/3, 86,
87/1, 87/4, 87/5, 87/6, 88/3, 88/4, 88/5,
95/1, 95/2, 96/1, 96/6, 150/1, 150/5,
150/6 1000, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1008, 1009, 1010, 1011,1012,
1014, 1015, 1016, 1017 der Flur 10 und
die Flurstücke 1020, 1021, 1022, 1023
der Flur 9 in der Gemarkung Bernburg.
Der Geltungsbereich ist auf beiliegen-

dem Übersichtsplan dargestellt.

Jedermann kann die Satzung mit der
dazugehörigen Begründung von diesem
Tag an im Planungsamt der Stadt
Bernburg (Saale), Schlossgartenstraße
16 während der üblichen Sprechzeiten
einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.

Durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans im vereinfachten Verfahren gemäß
§ 13 BauGB wurde von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von
dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB,
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind sowie von
der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird
hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis
42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die
Voraussetzungen für die Geltend-

machung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolge
hingewiesen.
Unbeachtlich sind demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung
des vorstehenden Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Stadt Bernburg
(Saale), Schlossgartenstr. 16, 06406
Bernburg (Saale) geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Bernburg (Saale), 5. Mai 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des 
Unterhaltungsverbandes „Wipper-Weida“

Nach § 9 a der Satzung des Unter-
haltungsverbandes (UHV) „Wipper-
Weida“ werden Eigentümer und Nutzer
der zum Verbandsgebiet gehörenden
Grundstücke in dem Verbandsausschuss
berufen. Es können nur natürliche,
geschäftsfähige Personen berufen wer-
den. Von den Interessenverbänden der
Eigentümer und Nutzer können inner-

halb eines Monats nach Veröffentlichung
Vorschläge schriftlich beim Unterhal-
tungsverband „Wipper-Weida“, Am
Vogts Garten 3, 06308 Klostermansfeld
eingereicht werden. 
Mit dem Vorschlag ist der Nachweis des
Eigentums oder der Nutzung eines
Grundstückes im Verbandsgebiet einzu-
reichen.

Ausschreibungsanzeiger
Sachsen-Anhalt:
Tel. 0345 6932554

E-Mail: verlag@dvz-halle.de
Internet: dvz-verlag.de

Informationen zu Ausschreibungen 
in Sachsen-Anhalt finden Sie im

Internet auch unter
www.ausschreibungs-abc.de
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Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Frühzeitige Beteiligung derÖffentlichkeit zum Bebauungsplan Nr. 70 mit dem
Kennwort: „Quar tiere beidseits derLeipziger Straße zur Errichtung eines

Ganztagsschulkomplexes“ (Bebauungsplan derInnenentwicklung nach § 13 a
Baugesetzbuch - BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 29. April 2010
den Vorentwurf des Bebauungsplanes
Nr. 70 mit dem Kennwort: „Quartiere
beidseits der Leipziger Straße zur

Errichtung eines Ganztagsschulkom-
plexes“ und dessen Begründung gebil-
ligt. Trotz der gemäß § 13 a BauGB
bestehenden Möglichkeit, auf die Ver-
fahrensschritte gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

zu verzichten, soll eine frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt
werden. Diese wird in Form einer öffent-
lichen Auslegung des Vorentwurfes und
dessen Begründung durchgeführt. Der
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Vorentwurf und dessen Begründung lie-
gen vom 

14. Juni 2010 
bis einschließlich 16. Juli 2010

während folgender Zeiten:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 14:00 bis 16:00 Uhr

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schlossstraße 11, Planungs-
amt, im Zimmer 127 zu jedermanns
Einsichtnahme öffentlich aus. Informa-
tionen zum Bauvorhaben Campus

Technicus erhalten Sie während dieser
Zeit im Rathaus II, Schlossstraße 11,
Hochbauamt.
Die Öffentlichkeit wird während der
genannten Zeiten über die allgemeinen
Ziele und Zwecke sowie die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung unter-
richtet. Der Öffentlichkeit wird Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung gege-
ben. Während der Auslegungsfrist kön-
nen von jedermann Stellungnahmen zum
Vorentwurf im Planungsamt der Stadt
Bernburg (Saale) schriftlich oder zur
Niederschrift abgegeben werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über

den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, soweit
mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber hätten
geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 5. Mai 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Beschluss überdie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 71 mit dem Kennwort:
„Gewerbegebiet westlich derBaalberger Kr eisstraße“

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 29.04.2010 den
Aufstellungsbeschluss über den Bebau-
ungsplan Nr. 71 mit dem Kennwort
„Gewerbegebiet westlich der Baalberger
Kreisstraße“ gefasst.

Das Plangebiet befindet sich westlich
der Baalberger Kreisstraße. Im Norden
grenzt das ehemalige Trocknungswerk
Dröbel und das ehemalige BMK-Gelän-
de an, und im Westen begrenzt die
Fuhneaue das Plangebiet. Im Geltungs-
bereich befinden sich die Flurstücke
298/9, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13,
298/14, 298/15, 298/16, 298/17, 298/18,
298/21, 298/22, 298/23, 298/24, 298/25,
298/26, 298/27, 298/28, 298/29, 298/31,
298/32, 299/4, 299/7, 299/8, 299/9,
299/10, 299/11, 300/12, 300/13, 300/14,

300/15, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20,
300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/26,
300/27, 1002, 1003, 1004, 1043, 1044 in
der Flur 86 der Gemarkung Bernburg.
Der Geltungsbereich ist auf beiliegen-
dem Übersichtsplan dargestellt.

Es werden folgende Planziele ange-
strebt:

- Sicherung einer gesunden
Siedlungsentwicklung durch sozialge-
rechte, umweltschonende Bodennut-
zung,

- Stärkung der Wirtschaftskraft
Bernburgs und Schaffung neuer Arbeits-
plätze,

- Stärkung der Zentrenfunktion
der Einzelhandelsstandorte wie das
Stadtzentrum und die Stadtteilzentren
durch Ausschluss von Einzelhandels-

betrieben,
- Förderung regenerativer

Energien.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) soll in Form einer öffentlichen
Auslegung mit Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung durchgeführt wer-
den. 

Der Beschluss wird nach § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB hiermit ortsüblich bekannt
gemacht. 

Bernburg (Saale), 5. Mai 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes 
Nr. 71 mit dem
Kennwort:
„Gewerbegebiet west-
lich der Baalberger
Kr eisstraße“
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Beschluss überdie Aufstellung der 1. Vereinfachten Änderung des wirksamen Gemeinsamen
Flächennutzungsplanes der(ehemaligen) Verwaltungsgemeinschaft Bernburg fürdie Stadt

Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde Gröna mit dem Kennwort:
„Sondergebiete Photovoltaik“ gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 29.04.2010 den
Aufstellungsbeschluss über die 1. Ver-
einfachte Änderung des wirksamen
gemeinsamen Flächennutzungsplanes
der (ehemaligen) Verwaltungsgemein-
schaft Bernburg für die Stadt Bernburg
(Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die
Gemeinde Gröna mit dem Kennwort:
„Sondergebiete Photovoltaik“ gefasst.

Die 1. Änderung wird im vereinfachten
Verfahren gemäß § 13 BauGB aufge-
stellt, es wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a
BauGB und der Angabe nach § 3 Abs. 2
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind,
sowie von der zusammenfassenden

Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB
abgesehen.

Der Geltungsbereich für die 1. Änderung
besteht aus 2 Teilflächen und erstreckt
sich im Osten von Bernburg (Saale) über
die Grundstücke 299/9, 300/19 und
1004 in der Flur 86 der Gemarkung
Bernburg und im Süden der Stadt über
die Grundstücke 3/82, 3/89 und 1001 in
der Flur 93 der Gemarkung Bernburg.
Der Geltungsbereich ist auf beiliegen-
dem Übersichtsplan dargestellt.

Von der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit wird nach § 13 Abs. 2 Nr.
1 BauGB abgesehen. Nach § 13 Abs. 2
Nr. 2 BauGB soll die Öffentlichkeitsbe-
teiligung wahlweise durch öffentliche
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

durchgeführt werden.

Von der frühzeitigen Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wird nach § 13 Abs. 2 Nr.
1 BauGB abgesehen. Nach § 13 Abs. 2
Nr. 3 BauGB soll die Beteiligung der
berührten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wahlweise
nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgen.

Der Beschluss wird nach § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB hiermit ortsüblich bekannt
gemacht. 

Bernburg (Saale), 5. Mai 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Geltungsbereich der
1. Vereinfachten Än-
derung des Gemein-
samen Flächennut-
zungsplanes derVer-
wa l tungsgeme in-
schaft Bernburg für
die Stadt Bernburg
(Saale) mit Ortsteil
Aderstedt und die
Gemeinde Gröna
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der1. Vereinfachten Änderung des wirksamen
Gemeinsamen Flächennutzungsplanes der(ehemaligen) Verwaltungsgemeinschaft Bernburg

für die Stadt Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde Gröna mit dem
Kennwort: „Sondergebiete Photovoltaik“ gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB)

Der vom Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in der Sitzung am 29.04.2010
gebilligte und zur Auslegung bestimmte
Entwurf der 1. Vereinfachten Änderung
des wirksamen Gemeinsamen Flächen-
nutzungsplanes der (ehemaligen) Ver-
waltungsgemeinschaft Bernburg für die
Stadt Bernburg (Saale) mit Ortsteil
Aderstedt und die Gemeinde Gröna mit
dem Kennwort: „Sondergebiete Photo-
voltaik“ sowie der Begründung liegen
vom 

14. Juni bis 
einschließlich 16. Juli 2010

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),

Rathaus II, Schlossstraße 11, im
Planungsamt, Zimmer 127 während fol-
gender Zeiten
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 14:00 bis 16:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Von einer Umweltprüfung wird gemäß §
13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Während der Auslegungsfrist kann
jedermann Anregungen zu dem Entwurf
schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift vorbringen.
Nicht fristgerecht abgegebene Stel-

lungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über die Flächennutzungs-
planänderung unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 5. Mai 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 64 mit dem Kennwort:
„Kaufhausquar tier“

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 29.04.2010 den
Bebauungsplan Nr. 64, Kennwort:
„Kaufhausquartier“, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), gemäß § 10 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung
beschlossen. Die Begründung ein-
schließlich des Umweltberichtes wurde
gebilligt.
Dieses wird hiermit bekanntgegeben.
Die Satzung tritt mit dieser
Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3
BauGB in Kraft.

Das Plangebiet befindet sich inmitten
des Stadtzentrums. Nördlich grenzt der
Karlsplatz an das Plangebiet. Westlich
tangiert die Hallesche Straße das
Plangebiet, östlich des Plangebietes ver-
läuft die Lindenstraße. Im Süden grenzt
die Steinstraße an das Plangebiet.
Im Geltungsbereich befinden sich die
Grundstücke Karlsplatz 25 bis 27,
Lindenstraße 2 bis 18b (gerade
Hausnummern), Steinstraße 1a bis 3i

(ungerade Hausnummer), Hallesche
Straße 1 bis 17 (ungerade Hausnum-
mern) und Lindenplatz 5 und 6 bzw. die
Flurstücke 1 bis 10, 11/1, 11/2, 11/3,
12/1,12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2,
17/1, 17/2, 18/1, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2
und 20 bis 38 der Flur 39. Der
Geltungsbereich ist auf beiliegendem
Übersichtsplan dargestellt.

Jedermann kann die Satzung mit der
dazugehörigen Begründung und die
zusammenfassende Erklärung gemäß 
§ 10 Abs. 4 BauGB von diesem Tag an
im Planungsamt der Stadt Bernburg
(Saale), Schlossgartenstraße 16 während
der üblichen Sprechzeiten einsehen und
über den Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird
hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis
42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,

in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die
Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechts-folge
hingewiesen. Unbeachtlich sind dem-
nach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des vorstehenden
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber
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der Stadt Bernburg (Saale), Schloss-
gartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saa-
le) geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften oder
den Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Bernburg (Saale), 3. Mai 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Flurber einigungsverfahren Plötzkau A 14
Salzlandkreis, Verf.-Nr. 611/1-01-BBG059

Ladung zur Anhörung gemäß § 59 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Auslegung
Der Flurbereinigungsplan liegt zur Einsichtnahme für die hier aufgeführten Inhaber von Rechten an den zum Flurbereini-
gungsverfahren gehörenden Grundstücken (Nebenbeteiligte)

Gemarkung Aderstedt
1. Grundb.- Blatt 43, Abtl. 2, lfd. Nr.1 a) Ehefrau des Zollinspektors Paul Lezius, Agnes geb.Große 

in Labes
b) der minderjährige Karl Große, Sohn des Gastwirts Karl Große 

in Thießen bei Roßlau

2. Grundb.- Blatt 138, Abtl.2, lfd. Nr.1 Witwe Minna Sauerländer geb. Emmerich in Plötzkau

Gemarkung Alsleben
1. Grundb.-Blatt 1358, Abt.2, lfd. Nr.1 Kupferschmied Albert Getsch aus Alsleben

Gemarkung Ilberstedt
1. Grundb.- Blatt 163, Abtl. 2, lfd. Nr.1 a) Herzoglichen Domänen Ilberstedt

b) Ilberstedter Pflanzengenossenschaft

Gemarkung Plötzkau
1. Grundb.- Blatt 118, Abtl. 2, lfd.Nr.1 Beantragender der Zwangsversteigerung
2. Grundb.- Blatt 259, Abtl. 3, lfd. Nr.2 Sachverwalter Hermann Schönemann in Bernburg
3. Grundb.- Blatt 862, Abtl. 2, lfd. Nr.1 Die bezüglich der Grundstücke G.B. IX Band II Blatt 72, 97, 

123 Blatt 3 b der Grundakte 96 Register IX spezifizierten Wege 
Servitut

in der Zeit vom 01. Juni 2010 bis 18. Juni 2010während der Dienststunden 
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Montag bis Donnerstag von 09:30 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr,
Freitag von 09:30 bis 13.00 Uhr

im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Kavalierstraße 31 (zu erreichen über Eingang Hobuschgasse),
06844 Dessau-Roßlau, Zimmer 1.14 aus.

Erläuterung
Die Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken sind nach § 10 Nr. 2 Buchstabe d FlurbG
Nebenbeteiligte. Als solche sind sie zur Wahrung ihrer Rechte zum Anhörungstermin zu laden. Durch die Neueinteilung des
Flurbereinigungsgebietes werden die auf den o.g. Grundstücken eingetragenen Rechte entbehrlich bzw. gehen auf die neuen
Grundstücke über. Die dabei getroffenen Regelungen werden mit diesem Flurbereinigungsplan bekannt gegeben.

Anhörungstermin
Termin zur Anhörung der Beteiligten und zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes gemäß § 59 Abs. 2 des FlurbG, i. d. F. vom
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. IS. 2794), wird
bestimmt auf Donnerstag, 24 Juni 2010, in derZeit von 09:30 bis 12:00 Uhrund 13:00 bis 16:30 Uhr im Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Kavalierstraße 31 (zu erreichen über Eingang Hobuschgasse) 06844 Dessau-
Roßlau, Zimmer 1.14.
Zu diesem Termin wird hiermit geladen.

Gegen den Inhalt des Flurbereinigungsplanes kann nur im Anhörungstermin Widerspruch zur Vermeidung des
Ausschlusses vorgebracht werden.

Es wird empfohlen, die Widerspruchspunkte bereits vorher in einem Schreiben aufzuführen und dieses zum Anhörungstermin am
24. Juni 2010 als Anlage zum Protokoll abzugeben.

Falls kein Widerspruch erhoben wird, ist ein Erscheinen beim Anhörungstermin nicht erforderlich.

Dessau-Roßlau, 6. Mai 2010

Im Auftrag
Teichmann

1. Satzung zurÄnderung der Satzung derStadt Bernburg (Saale)
über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger

Präambel

Aufgrund der §§ 33 Abs. 2 Satz 1 und 44
Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)
vom 5. Oktober 1993 (GVBI. LSAS.
568) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 10. August 2009 (GVBl.
LSA S. 383), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13. April 2010 (GVBl. LSA
S. 190),
hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 29.
April 2010 folgende 1. Satzung zur
Änderung der Satzung der Stadt
Bernburg (Saale) über die Entschä-
digung ehrenamtlich tätiger Bürger
beschlossen:

§ 1

§ 3 Abs. 2 der Entschädigungssatzung

wird durch Folgendes ersetzt:
1Zusätzlich erhält der Vorsitzende des
Stadtrates eine Aufwandsentschädigung
in Höhe von 116,00 EURO/Monat. 2Im
Falle der Verhinderung des Vorsitzenden
des Stadtrates für einen zusammenhän-
genden Zeitraum von mehr als 3 Mona-
ten wird dem Stellvertreter eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 116
EURO/Monat gewährt. 3Diese Auf-
wandsentschädigung wird nachträglich
gezahlt.

§ 2

§ 3 Abs. 3 der Entschädigungssatzung
wird durch Folgendes ersetzt:

1Den Vorsitzenden der Ausschüsse des
Stadtrates wird, soweit der Vorsitz nicht
dem Oberbürgermeister obliegt, eine

zusätzliche Aufwandsentschädigung in
Höhe von 75,00 EURO je Sitzung ge-
währt. 2Im Falle der Verhinderung des
Ausschussvorsitzenden für einen zusam-
menhängenden Zeitraum von mehr als 3
Monaten wird dem Stellvertreter eine
pauschale Aufwandsentschädigung in
Höhe von 75,00 EURO je Sitzung
gewährt.

§ 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Bernburg (Saale), 4. Mai 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Amtlicher Teil Bekanntmachung
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2. Satzung zurÄnderung der Satzung derStadt Bernburg (Saale) überdie
öffentlichen Spielplätze (Spielplatzsatzung) vom 18.12.2007

Anlage:

Nr. Öffentliche Spielplätze
in der Ortschaft Aderstedt

1 Aderstedt (An der Strenge) Kinderspielplatz / Ballspielplatz

in Bernburg (Saale)
2 Anger/Waldau (Große Wasserreihe) Kinder-, Jugend- und Ballspielplatz
3 Antoinettenspielplatz (Antoinettenplatz) Kinder-, Jugend-u. Ballspielplatz 

sowie Skateanlage
4 Bodestraße Kinderspielplatz
5 Dröbel (An der Lehmkiete) Kinderspielplatz und Ballspielplatz
6 Eichenweg Kinderspielplatz
7 Friedenshall (Schachtstraße) Kinderspielplatz und Ballspielplatz
8 Hegebreite Spielwiese
9 Hohlweg (Zepziger Weg) Jugend- und Ballspielplatz und Skateanlage
10 Karl-Marx-Straße Kinderspielplatz und Ballspielplatz
11 Magdeburger Straße Jugendspielplatz/Ballspielplatz
12 Martin-Niemöller-Straße Kinderspielplatz
13 Martinsplatz Kinderspielplatz
14 Nienburger Straße Kinderspielplatz und Ballspielplatz
15 Neuborna (Am Sportplatz) Kinderspielplatz
16 Neuer Weg Kinderspielplatz
17 Richard-Rösicke-Straße Kinderspielplatz und Ballspielplatz
18 Rosenhag Kinderspielplatz
19 Saalweg Kinderspielplatz
20 Schachtstraße Kinderspielplatz
21 Schulze-Boysen-Siedlung (Heinrich-Herz-Str.) Kinder-, Jugend- und Ballspielplatz
22 PEP- Markt (Kalistraße) Jugend- und Ballspielplatz
23 Siedlung der Freundschaft (Robert-Koch-Str.) Kinderspielplatz und Ballspielplatz
24 Stadtpark (Alte Bibel) Kinderspielplatz
25 Stadtpark (Friedrichstraße) Kinderspielplatz
26 Strenzfeld (Kastanienweg) Kinderspielplatz
27 Spielplatz Sporthalle Süd-Ost (Zepziger Str.) Kinder-, Jugend- und Ballspielplatz
28 Unterhalb der Schwimmhalle (Annenbrücke) Jugend- und Ballspielplatz und Skateanlage
29 Vor dem Nienburger Tor Kinderspielplatz
30 Waldau (Ilberstedter Straße) Kinderspielplatz
31 Zepziger Weg Kinderspielplatz
32 Spielplatz an der Kita „Kleine Stifte“ (Heinrich- Rau-Straße) Kinderspielplatz
33 Klubhaus der Jugend (Gröbziger Straße) Jugend- und Ballspielplatz
34 Jugendherberge (Krumbholzstraße) Kinder-, Jugend- und Ballspielplatz
35 Spielplatz Töpferwiese (An der Überfahrt) Kinderspielplatz
36 Bolzplatz – Minispielfeld - Töpferwiese (An der Überfahrt) Kinder- und Jugend-Ballspielplatz

über die öffentlichen Spielplätze (Spiel-
platzsatzung) vom 18.12.2007 (Amts-
blatt der Stadt Bernburg (Saale) und der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg Nr.
128 vom 10.01.2008) in der Fassung der
ersten Änderung vom 02.06.2009
(Amtsblatt der Stadt Bernburg (Saale)
und der Verwaltungsgemeinschaft
Bernburg Nr. 146 vom 02.07.2009) wird
wie folgt geändert:

Ar tikel 1
Die bisherige Anlage wird durch nach-

folgende neue Anlage ersetzt.

Ar tikel 2
Die Änderungssatzung tritt einen Tag
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bernburg (Saale), 4. Mai 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Präambel
Aufgrund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1
und 91 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10. 1993 (GVBl. LSAS. 568) in der
Fassung der Neubekanntmachung vom
10.08.2009 (GVBl. LSAS. 383), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13.04.2010
(GVBl. LSA S. 190) hat der Stadtrat der
Stadt Bernburg (Saale) in seiner Sitzung
am 29.04.2010 folgende Satzung be-
schlossen:
Die Satzung der Stadt Bernburg (Saale)
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Nr. Öffentliche Spielplätze
in der Ortschaft Gröna

37 Gröna (Am Sportplatz) Kinderspielplatz und Ballspielplatz

in der Ortschaft Baalberge
38 Baalberge (Kolonie/Am Bahnhof) Kinderspielplatz 
39 Baalberge (Kleinwirschleben) Kinderspielplatz

in der Ortschaft Biendorf
40 Biendorf (Am Festplatz) Kinderspielplatz

in der Ortschaft Peißen
41 Peißen (Am Mühlberg) Kinderspielplatz
42 Peißen (Am Anger) Kinderspielplatz

in der Ortschaft Poley
43 Poley (Baalberger Straße) Kinderspielplatz
44 Poley (Weddegast) Kinderspielplatz und Ballspielplatz

in der Ortschaft Preußlitz
45 Preußlitz (Schulstraße) Kinderspielplatz
46 Preußlitz (Plömnitz) Kinderspielplatz und Ballspielplatz

in der Ortschaft Wohlsdorf
47 Wohlsdorf (Am Sportplatz) Kinderspielplatz

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Satzung zurAufhebung der Marktsatzung der Gemeinde Baalberge

Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 2 der
Gebietsänderungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Bernburg (Saale) und der
Gemeinde Baalberge vom 30. April 2009
(Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 50
vom 10. November 2009, S. 660 - 679)

und

des § 6 Abs. 1 Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5.
Oktober 1993 (GVBl. LSAS. 568) in der

Fassung der Neubekanntmachung vom
10. August 2009 (GVBl. LSAS. 383),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.
April 2010 (GVBl. LSAS. 190) 

hat der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in seiner Sitzung am 29. April
2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Marktsatzung der Gemeinde Baal-
berge vom 22. November 1995 wird auf-

gehoben.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung tritt rückwir-
kend zum 1. Januar 2010 in Kraft.

Bernburg (Saale), 3. Mai 2010

(Siegel)
H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Friedhofssatzung fürdie Ortschaft Preußlitz der Stadt Bernburg (Saale)
Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1
der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 10.08.2009
(GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13.04.2010 (GVBl.
LSA S. 190)

und 

des Gesetzes über das Leichen-,
Bestattungs- und Friedhofswesen des
Landes Sachsen-Anhalt (Bestattungs-

gesetz des Landes Sachsen-Anhalt -
BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl.
LSA S. 46), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 26.03.2004
(GVBl. LSA S. 234) hat der Stadtrat der
Stadt Bernburg (Saale) in seiner Sitzung
am 29.04.2010 folgende Satzung be-
schlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende

im Gebiet der Stadt Bernburg (Saale)
gelegenen und von ihr verwalteten
Friedhöfe.

- Friedhof Ortsteil Preußlitz,
Cörmigker Straße, 06408 Preußlitz;

- Friedhof Ortsteil Plömnitz,
Friedhofsweg, 06408 Preußlitz;

- Friedhof Ortsteil Leau, 
Am Friedhof, 06408 Preußlitz.

§ 2 Friedhofszweck
(1) Die  Stadt Bernburg (Saale) betreibt
die Friedhöfe in der Ortschaft Preußlitz
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in ihrer Einheit als öffentliche Ein-
richtung.

(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung
aller Personen, die bei ihrem Ableben
Einwohner der Ortschaft Preußlitz
(Ortsteile Preußlitz, Leau, Plömnitz) der
Stadt Bernburg (Saale) waren oder ein
Recht auf Beisetzung in einer bestimm-
ten Wahlgrabstätte besaßen.

(3) Im Gebiet der Ortschaft Preußlitz
verstorbene ortsfremde Personen werden
auf den Friedhöfen nach § 1 beigesetzt,
wenn zur Bestattung verpflichtete
Personen nicht vorhanden, nicht bekannt
oder nicht zu ermitteln sind.

(4) Die Bestattung anderer Personen
kann in begründeten Fällen von der
Friedhofsverwaltung zugelassen werden.

§ 3 Benutzungspflicht
Erd- und Urnenbeisetzungen werden auf
allen Friedhöfen nach § 1 vorgenommen.

§ 4 Außerdienststellung 
und Entwidmung

(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil
kann aus wichtigem öffentlichen Grund
ganz oder teilweise außer Dienst gestellt
oder entwidmet werden. Dasselbe gilt
entsprechend für einzelne Grabstätten.

(2) Die Außerdienststellung schließt
weitere Beisetzungen aus; durch die
Entwidmung geht außerdem die
Eigenschaft als Ruhestätte der Toten ver-
loren. Jede Außerdienststellung oder
Entwidmung nach Abs. 1 Satz 1 ist
öffentlich bekanntzumachen; bei einzel-
nen Wahlgrabstätten genügt ein schrift-
licher Bescheid an den Nutzungsbe-
rechtigten.

(3) Entwidmungen sind erst auszuspre-
chen, wenn keine Nutzungsrechte mehr
bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelau-
fen sind und eine angemessene Pie-
tätsfrist vergangen ist. Bestehen wichtige
öffentliche Gründe für eine Entwidmung
oder Außerdienststellung eines Fried-
hofes oder Friedhofsteils bei noch beste-
henden Ruhefristen oder Nutzungsrech-
ten, sind die in Grabstätten Beigesetzten
für die restliche Ruhezeit bzw. Nut-
zungszeit auf Kosten der Stadt Bernburg
(Saale) in andere Grabstätten umzubet-
ten und die Grabstätten wieder herzu-
richten.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5 Öffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind während der an
den Eingängen bekannt gegebenen
Zeiten für den Besuch zugänglich.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das
Betreten eines Friedhofes oder einzelner
Friedhofsteile aus besonderem Anlass
vorübergehend untersagen.

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf den
Friedhöfen der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten. Die Anordnungen
des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die
Friedhöfe nur in Begleitung und unter
der Verantwortung Erwachsener betre-
ten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere
nicht gestattet,

a) die Wege mit Kraftfahr-
zeugen aller Art zu befahren; ausgenom-
men sind Krankenfahrstühle sowie
Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und
des durch den Nutzungsberechtigten
beauftragten Dienstleistungserbringers
mit einer Tonnage < 7,5 t,

b) Waren aller Art, insbesonde-
re Kränze, Pflanzen und Blumen sowie
gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und
in der Nähe einer Bestattung störende
Arbeiten auszuführen,

d) ohne schriftlichen Auftrag
der Angehörigen bzw. ohne Zustimmung
der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig
zu fotografieren,

e) Druckschriften zu verteilen
und anzubringen,

f) Abraum und Abfälle außer-
halb der dafür bestimmten Stellen abzu-
lagern,

g) den Friedhof, seine Einrich-
tungen und Anlagen zu verunreinigen
oder zu beschädigen, Einfriedungen und
Hecken zu übersteigen und Rasen-
flächen (soweit sie nicht als Wege die-
nen), Grabstätten und Grabeinfassungen
zu betreten,

h) Pflanzen, Sträucher, Erde
oder sonstige Gegenstände aus den
Anlagen oder von fremden Grabstätten
zu entfernen,

i) zu lärmen, zu spielen, Jog-
ging oder sonstige sportliche Übungen
zu betreiben,

j) Tiere mitzubringen, ausge-

nommen Blindenhunde,
k) sich dort in einem erkennba-

ren Rauschzustand, hervorgerufen durch
Alkohol oder andere berauschende Mit-
tel aufzuhalten.

(4) Totengedenkfeiern bedürfen der
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.
Sie sind spätestens vier Tage vorher
anzumelden.

§ 7 Dienstleistungstätigkeiten
(1) Arbeiten auf dem Friedhofsgelände
dürfen nur von Dienstleistern erbracht
werden, deren Gewerbe oder Beruf
Leistungen beinhaltet, welche im
Friedhofswesen anfallen (insbesondere
Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter
und sonstige vergleichbare Tätigkeiten
auf Friedhöfen).

(2) Um eine Kontrolle der Einhaltung
der den Dienstleistungserbringern oblie-
genden Verpflichtungen (Verweis auf
Ordnungsvorschriften) zu ermöglichen
sowie die Erfassung der Gebüh-
renpflichtigkeit sicher zu stellen, ist der
Friedhofsverwaltung die Erbringung von
Dienstleistungen auf dem Friedhofs-
gelände möglichst vor Beginn unter
Angabe des beabsichtigten Zeitpunktes
der Arbeitsaufnahme, spätestens jedoch
mit dem Abschluss der Arbeiten (Name
und Adresse des Dienstleisters sowie des
Auftraggebers, beabsichtigter Termin
und Dauer, geplante/durchgeführte
Arbeiten) mitzuteilen.

(3) Den Anordnungen des Friedhofs-
personals ist Folge zu leisten. Die
Ausübung der Tätigkeit auf dem
Friedhofsgelände kann den Dienst-
leistungserbringern durch die Fried-
hofsverwaltung begrenzt oder unbe-
grenzt durch Bescheid untersagt werden,
wenn der Dienstleistungserbringer gegen
die Vorschriften dieser Friedhofssatzung
in grober bzw. besonders grober Weise
verstößt oder den Anordnungen der
Friedhofsverwaltung/-personals im
Einzel- oder Wiederholungsfall nicht
nachkommt.

(4) Die Dienstleistungserbringer dürfen
die Friedhofswege nur in Ausübung ihrer
Tätigkeit und nur mit geeigneten
Fahrzeugen befahren.

(5) Die für die Arbeiten erforderlichen
Werkzeuge und Materialien dürfen auf
den Friedhöfen nur vorübergehend und
nur an Stellen gelagert werden, an denen
sie nicht behindern. Die Arbeits- und
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Lagerplätze sind nach Beendigung der
Tagesarbeit zu säubern und so herzurich-
ten, dass eine Behinderung anderer aus-
geschlossen ist. Die Dienstleistungs-
erbringer dürfen auf den Friedhöfen kei-
nen Abraum ablagern. Geräte der
Dienstleistungserbringer dürfen weder
an noch in den Wasserentnahmestellen
der Friedhöfe gereinigt werden.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8 Allgemeines
(1) Jede Bestattung ist umgehend nach
Beurkundung des Sterbefalls bei der
Friedhofsverwaltung anzumelden.

(2) Wird eine Beisetzung in einer vorher
erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist das Recht zur
Beisetzung durch den Nutzungsberech-
tigten nachzuweisen.

(3) Die Friedhofsverwaltung setzt in
Verbindung mit den Bestattungsin-
stituten Ort und Zeit der Bestattung fest.

(4) Aschen müssen umgehend nach der
Einäscherung beigesetzt werden. Wenn
sie nach Ablauf eines Monates noch
nicht beigesetzt worden sind, können sie
auf Kosten des Bestattungspflichtigen
von Amts wegen in einer Urnengemein-
schaftsanlage beigesetzt werden. Lei-
chen, die nicht binnen 10 Tage nach
Eintritt des Todes beigesetzt sind, kön-
nen ebenfalls von Amts wegen in einer
Reihengrabstelle beigesetzt werden.

(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche
bestattet werden. Es ist jedoch gestattet,
eine Mutter mit ihrem neugeborenen ver-
storbenen Kind in einem Sarg zu bestat-
ten. Mit Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung können auch Geschwister im
Alter bis zu 6 Jahren in einem Sarg
bestattet werden.

(6) An Sonn- und Feiertagen finden
keine Bestattungen statt.

§ 9 Särge und Urnen
(1) Die Särge müssen fest gefügt und so
abgedichtet sein, das jedes Durchsickern
von Flüssigkeit ausgeschlossen ist.

(2) Särge, Urnen, Überurnen und alle mit
der Beisetzung in den Boden verbrachten
Teile dürfen nur aus Materialien beste-
hen, die ökologisch verträglich sind und
in einem der Ruhefrist angemessenen
Zeitraum ohne Rückstände vergehen.
Vollholzsärge, die aus tropischen Höl-

zern gefertigt werden, sind nicht zuge-
lassen.

(3) Die Särge sollen höchstens 2,10 m
lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß
0,80 m breit sein. Sind in Ausnah-
mefällen größere Särge erforderlich, ist
der Friedhofsverwaltung bei der Anmel-
dung der Bestattung Mitteilung zu
machen.

§ 10 Ausheben derGräber
(1) Die Gräber werden von der Fried-
hofsverwaltung oder deren Beauftragten
ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber
beträgt von der Erdoberfläche (ohne
Hügel) bis zur Oberkante des Sarges
mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante
der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30
m starke Erdwände getrennt sein.

(4) Sollte die Friedhofsverwaltung aus
Sicherheitsgründen gezwungen sein,
Grabmale, Fundamente oder Grabein-
richtungen entfernen zu lassen, um eine
Beisetzung durchführen zu können, sind
die hierfür aufzuwendenden Kosten von
den Nutzungsberechtigten zu tragen. Der
Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör
vorher entfernen zu lassen.

§ 11 Ruhezeit
(1) Die Ruhezeit beträgt für erdbestatte-
te Leichen von Erwachsenen und Kin-
dern (älter als 6 Jahre) 25 Jahre, bei
Kindern im Alter bis zu 6 Jahren 15
Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25
Jahre.

§ 12 Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätz-
lich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und
Aschen bedürfen, unbeschadet der son-
stigen gesetzlichen Vorschriften, der vor-
herigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. Die Zustimmung kann nur bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes
erteilt werden.

(3) Alle Umbettungen setzen einen
schriftlichen Antrag bei der Fried-
hofsverwaltung voraus; antragsberech-
tigt ist der jeweilige Nutzungsberech-
tigte.

(4) Alle Umbettungen werden von
Bediensteten der Friedhofsverwaltung
oder in deren Auftrag durchgeführt. Sie
bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(5) Neben der Zahlung der Gebühren für
die Umbettung haben die Antragsteller
Ersatz für Schäden zu leisten, die an
benachbarten Grabstätten und Anlagen
durch eine Umbettung zwangsläufig ent-
stehen können.

(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nut-
zungszeit wird durch eine Umbettung
nicht unterbrochen oder gehemmt.

(7) Leichen und Aschen dürfen zu ande-
ren als zu Umbettungszwecken nur auf
behördliche oder richterliche Anordnung
hin exhumiert werden.

IV. Grabstätten

§ 13 Allgemeines
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum
der Stadt Bernburg (Saale). An ihnen
können Rechte nur nach dieser Satzung
erworben werden.

(2) Es besteht kein Anspruch auf
Verleihung oder Wiedererwerb von
Nutzungsrechten an einer der Lage nach
bestimmten Grabstätte oder auf Unver-
änderlichkeit der Umgebung.

(3) Die Grabstätten werden unterschie-
den in 
a) Erdwahlgrabstätten, 
b) Urnenwahlgrabstätten, 
c) Urnengemeinschafsanlagen.

§ 14 Erdwahlgrabstätten
(1) Erdwahlgrabstätten sind Grabstätten
für eine bestimmte Anzahl von Sarg-
beisetzungen oder Beisetzungen von
Urnen, an denen ein Nutzungsrecht im
Todesfall für die Dauer von 25 Jahren
bei der ersten Beisetzung verliehen wird.

(2) Das Nutzungsrecht kann bei weiteren
Beisetzungen bis zu einer Gesamt-
nutzungszeit von max. 80 Jahren verlän-
gert werden.

(3) Ohne erneute Beisetzung kann das
Nutzungsrecht an der Grabstelle nur um
jeweils 5 Jahre verlängert werden. Die
Verlängerung des Nutzungsrechtes hat
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf
des vorherigen Nutzungsrechtes zu
erfolgen. Die Nutzungsrechte sind
lückenlos zu erwerben.
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(4) Es wird eine Urkunde, die Beginn
und Ende des Nutzungsrechts enthält,
ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht
ergibt sich die Pflicht zur Anlage und
Pflege des Grabes. 
Das Nutzungsrecht entsteht erst nach
Zahlung der fälligen Gebühr.

(5) Wahlgrabstätten für Erdbestattung
enthalten ein- oder mehrstellige Grab-
stätten, die Abmessungen einer Einzel-
stelle betragen bei Neuanlagen 2,70 m x
1,35 m, die Abmessungen einer Dop-
pelstelle betragen bei Neuanlagen 2,70
m x 2,70 m (Innenmaß). In einer
Einzelwahlstelle können gleichzeitig ein
Sarg und drei Urnen beigesetzt werden.

(6) Während der Nutzungszeit darf eine
weitere Bestattung nur stattfinden, wenn
die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht
überschreitet oder das Nutzungsrecht für
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit
verlängert werden kann.

(7) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts
wird der jeweilige Nutzungsberechtigte
6 Monate vorher schriftlich, falls er nicht
bekannt oder nicht ohne weiteres zu
ermitteln ist, durch eine öffentliche
Bekanntmachung und durch einen
Hinweis über 6 Monate auf der Grab-
stätte hingewiesen.

(8) In einem Wahlgrab dürfen der
Nutzungsberechtigte und seine Ange-
hörigen beigesetzt werden. Als Ange-
hörige im Sinne dieser Satzung gelten:

a) der Ehegatte des Nut-
zungsberechtigten oder der Partner aus
einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft,

b) Verwandte auf- und abstei-
gender Linie sowie Geschwister,

c) der Ehegatte der unter 
b) bezeichneten Personen,
d) sonstige Erben.

(9) Der Nutzungsberechtigte hat für den
Fall seines Ablebens eine der in Abs. 8
genannten Personen als seinen Nach-
folger im Nutzungsrecht zu bestimmen.
Jeder Rechtsnachfolger hat das Nut-
zungsrecht unverzüglich nach Übernah-
me in der Friedhofsverwaltung um-
schreiben zu lassen.

(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte
hat im Rahmen der Friedhofssatzung
und der dazu ergangenen Regelungen
das Recht, in der Wahlgrabstätte beige-
setzt zu werden und bei Eintritt eines
Bestattungsfalles über die Beisetzung
und über die Art der Gestaltung und der

Pflege der Grabstätte zu entscheiden.
(11) Auf das Nutzungsrecht an teilbeleg-
ten Grabstätten kann auch für zu-
sammenhängende Teilflächen verzichtet
werden.

(12) Bei vorzeitiger Rückgabe des
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte
erfolgt keine Gebührenrückzahlung.

§ 15 Urnenwahlgrabstätten
(1) Urnenwahlgrabstellen sind Grab-
stätten, welche bei Eintritt eines
Sterbefalles für 25 Jahre zur Beisetzung
von Urnen erworben werden. Es können
in einer Grabstätte bis zu 4 Urnen beige-
setzt werden. Die Abmessung einer
Urnenwahlgrabstätte beträgt 1,40 m x
1,00 m (Innenmaß).

(2) Das Nutzungsrecht kann bei weiteren
Beisetzungen bis zu einer Gesamt-
nutzungszeit von max. 80 Jahren verlän-
gert werden.

(3) Ohne erneute Beisetzung kann das
Nutzungsrecht an der Grabstelle nur um
jeweils 5 Jahre verlängert werden. Die
Verlängerung des Nutzungsrechtes hat
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf
des vorherigen Nutzungsrechtes zu
erfolgen. Die Nutzungsrechte sind
lückenlos zu erwerben.

(4) Es wird eine Urkunde, die Beginn
und Ende des Nutzungsrechts enthält,
ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht
ergibt sich die Pflicht zur Anlage und
Pflege des Grabes. Das Nutzungsrecht
entsteht erst nach Zahlung der fälligen
Gebühr.

(5) Während der Nutzungszeit darf eine
weitere Bestattung nur stattfinden, wenn
die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht
überschreitet oder das Nutzungsrecht für
die Zeit bis zur Ablauf der Ruhezeit ver-
längert werden kann.

(6) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts
wird der jeweilige Nutzungsberechtigte
6 Monate vorher schriftlich, falls er nicht
bekannt oder nicht ohne weiteres zu
ermitteln ist, durch eine öffentliche
Bekanntmachung und durch einen
Hinweis über 6 Monate auf der
Grabstätte hingewiesen.

(7) In einem Wahlgrab dürfen der
Nutzungsberechtigte und seine
Angehörigen beigesetzt werden. Als
Angehörige im Sinne dieser Satzung gel-
ten:

a) der Ehegatte des Nutzungs-
berechtigten oder der Partner aus einer
eheähnlichen Lebensgemeinschaft,

b) Verwandte auf- und abstei-
gender Linie sowie Geschwister der
Ehegatte der unter b) bezeichneten
Personen,

c) sonstige Erben.

(8) Der Nutzungsberechtigte hat für den
Fall seines Ablebens eine der in Abs. 7
genannten Personen als seinen Nach-
folger im Nutzungsrecht zu bestimmen.
Jeder Rechtsnachfolger hat das Nut-
zungsrecht unverzüglich nach Übernah-
me in der Friedhofsverwaltung um-
schreiben zu lassen.

(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte
hat im Rahmen der Friedhofssatzung
und der dazu ergangenen Regelungen
das Recht, in der Wahlgrabstätte beige-
setzt zu werden und bei Eintritt eines
Bestattungsfalles über die Beisetzung
und über die Art der Gestaltung und der
Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

(10) Bei vorzeitiger Rückgabe des
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte
erfolgt keine Gebührenrückzahlung.

§ 16 Gemeinschaftsanlagen fürUrnen
(anonym)

(1) Es handelt sich um Daueranlagen für
Urnenbeisetzungen, die der Reihe nach
belegt und im Todesfall für die Ruhezeit
von 25 Jahren abgegeben werden.

(2) Umbettungen aus diesen Anlagen
sind nicht möglich.

(3) Gemeinschaftsanlagen für Urnen
werden als solche von der Friedhofs-
verwaltung gestaltet und gepflegt. Eine
individuelle Gestaltung ist nicht mög-
lich.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 17 Allgemeine
Gestaltungsgrundsätze

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten
und an die Umgebung anzupassen, dass
die Würde des Friedhofs, der
Friedhofszweck und die Vorgaben dieser
Satzung gewahrt werden.

(2) Die Grabstätten sollten mindestens
zu 2/3 gärtnerisch bearbeitet sein. Bei
Erdgrabstellen darf unter dem Kies oder
anderen Materialien keine Abdeckung
mit Folie oder ähnlich abdichtenden
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Materialien erfolgen.
(3) Die Bepflanzung darf die anderen
Grabstätten sowie die öffentlichen
Anlagen und Wege nicht beeinträchti-
gen. Nicht zugelassen sind insbesondere
Bäume und großwüchsige Sträucher. Die
Bepflanzung darf nicht höher als 1,50 m
werden.

(4) Der Baumbestand auf den Friedhöfen
nach § 1 steht unter besonderem Schutz. 

(5) Außerhalb der Grabeinfassung dür-
fen keinerlei Veränderungen vorgenom-
men werden.

VI. Grabmale

§ 18 Gestaltungsvorschriften
(1) Die Grabmale sowie Einfassungen
unterliegen in ihrer Gestaltung, Bear-
beitung und Anpassung an die Umge-
bung keinen erhöhten Anforderungen.

(2) Für Grabmale dürfen nur Natur-
steine, Holz, Schmiedeeisen sowie
geschmiedete oder gegossene Bronze
verwendet werden. Grabmale aus Beton,
Edelstahl oder Vollglas sind nur dann
zulässig, wenn sie durch Bildhauer oder
Steinmetze gefertigt wurden.

(3) Grabplatten in der Friedhofsmauer
müssen sich an die Mauer anpassen.

(4) Nicht zugelassen sind aus Kunst-
stoffen oder ähnlichen Materialien gefer-
tigte Grabmale.

(5) Auf jeder zur Errichtung von
Grabmalen zugelassenen Grabstätte ist
nur ein Grabstein vorzusehen. Ein
Zweitstein auf einer Erdstelle kann in
besonders begründeten Ausnahmefällen
zugelassen werden.

(6) Die Größe der Grabsteine sollte ent-
sprechend der Grabgröße gewählt wer-
den und muss sich in das Gesamtbild des
Grabfeldes einpassen und die angrenzen-
den Grabstellen und das Umfeld nicht
beeinträchtigen.

(7) In Grabfeldern ohne vorhandene
Einfassung ist eine Grabeinfassung mög-
lich, eine Beeteinfassung ist nur in
Ausnahmefällen zulässig.

(8) In Grabfeldern mit vorhandener
Einfassung ist eine zusätzliche Abgren-

zung nicht zulässig.

§ 19 Anzeigeerfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung
von Grabmalen und Einfassungen bedarf
der vorherigen schriftlichen Anzeige bei
der Friedhofsverwaltung. Sie ist bereits
vor der Anfertigung oder Veränderung
der Grabmale und Einfassungen durch
den Nutzungsberechtigten der Grabstelle
einzureichen. Auch provisorisch errich-
tete Grabmale sind anzeigepflichtig.

(2) Den Anzeigen ist der Grabmal-
entwurf mit Grundriss und Seitenansicht
im Maßstab 1 : 10 unter Angabe des Ma-
terials, seiner Bearbeitung, der Anord-
nung der Schrift, der Ornamente und der
Symbole sowie der Fundamentierung
beizufügen.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung
aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf
ebenfalls der vorherigen schriftlichen
Anzeige bei der Friedhofsverwaltung.
Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das
Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen eines Jahres nach
der Anzeige errichtet worden ist.

(5) Die anzeigepflichtigen provisori-
schen Grabmale sind nur als naturlasier-
te Holztafeln oder -kreuze zulässig und
dürfen nicht länger als 1 Jahr nach der
Beisetzung verwendet werden.

§ 20 Anlieferung
(1) Beim Liefern von Grabmalen und
sonstigen baulichen Anlagen ist der
Friedhofsverwaltung vor der Errichtung
die bestätigte Anzeige vorzulegen.

(2) Die Grabmale und die sonstigen bau-
lichen Anlagen sind so zu liefern, dass
sie am Friedhofseingang von der
Friedhofsverwaltung überprüft werden
können.

§ 21 Fundamentierung 
und Befestigung

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe ent-
sprechend nach den allgemein anerkann-
ten Regeln des Handwerks zu fundamen-
tieren und so zu befestigen, dass sie dau-
erhaft standsicher sind und auch beim
Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen oder sich senken können. Satz 1
gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend.

(2) Die Art der Fundamentierung und der
Befestigung, insbesondere die Größe
und Stärke der Fundamente, kontrolliert
die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit
der Anzeige nach § 19. Sie kann auch
überprüfen, ob die vorgeschriebene Fun-
damentierung durchgeführt worden ist.

§ 22 Verkehrssicherungspflicht 
für Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen bau-
lichen Anlagen sind vom Nutzungs-
berechtigten dauernd in verkehrssiche-
rem Zustand zu halten.

(2) Die Friedhofsverwaltung prüft jähr-
lich einmal im Rahmen der Verkehrs-
sicherungspflicht die Standsicherheit der
Grabmale und sonstigen baulichen
Anlagen.

(3) Erscheint die Standsicherheit von
Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen
oder Teilen davon gefährdet, sind die
Nutzungsberechtigten verpflichtet, un-
verzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei
Gefahr im Verzuge kann die Fried-
hofsverwaltung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten Sicherungsmaßnah-
men (z. B. Umlegen von Grabmalen,
Absperrungen) treffen. Wird der ord-
nungswidrige Zustand trotz schriftlicher
Aufforderung der Friedhofsverwaltung
nicht innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist durch den
Nutzungsberechtigten beseitigt, ist die
Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf
Kosten des Nutzungsberechtigten zu tun
oder das Grabmal, die sonstige bauliche
Anlage oder Teile davon zu entfernen.
Die Stadt Bernburg (Saale) ist nicht ver-
pflichtet, die entfernten Sachen aufzube-
wahren. Ist der Nutzungsberechtigte
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres
zu ermitteln, genügt eine Bekannt-
machung am Friedhofseingang und ein
4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte.
Die Nutzungsberechtigten sind für jeden
Schaden haftbar, der durch Umfallen von
Grabmalen oder sonstigen baulichen
Anlagen oder durch Umstürzen von
Teilen davon verursacht wird.

§ 23 Entfernung
(1) Grabmale und sonstige bauliche
Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit
oder des Nutzungsrechts nur mit vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung von der Grabstätte ent-
fernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechts können die Grabmale
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und die sonstigen baulichen Anlagen
entfernt werden. Sind die Grabmale oder
die sonstigen baulichen Anlagen nicht
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf
der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts
entfernt, fallen sie entschädigungslos in
die Verfügungsgewalt der Stadt Bern-
burg (Saale).

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berech-
tigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte
Grabmale einen Monat nach Benach-
richtigung des Nutzungsberechtigten auf
dessen Kosten entfernen zu lassen.

(4) Künstlerische oder geschichtlich
wertvolle Grabmale und bauliche
Anlagen, die als besondere Eigenart des
Friedhofes aus früheren Zeiten gelten
und von der Friedhofsverwaltung unter-
halten werden, sind in einem Verzeichnis
zu führen. Die Friedhofsverwaltung
kann die Entfernung oder Veränderung
untersagen, soweit es sich um ein
Einzeldenkmal handelt.

VII. Herrichtung 
und Pflege der Grabstätten

§ 24 Allgemeines
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen
der Vorschriften des § 18 hergerichtet
und dauernd instand gehalten werden.
Dies gilt entsprechend für den übrigen
Grabschmuck. Verwelkte Blumen und
Kränze sowie Wildkräuter sind unver-
züglich von den Grabstätten zu entfernen
und an den dafür vorgesehenen Plätzen
abzulegen.

(2) Die Höhe und die Form der
Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung
sind dem Gesamtcharakter des Fried-
hofs, dem besonderen Charakter des
Friedhofsteils und der unmittelbaren
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten
dürfen nur so bepflanzt werden, dass die
anderen Grabstätten und öffentlichen
Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt
werden. Die von der Friedhofsverwal-
tung angelegten Begrenzungen oder
Raseneinsaaten dürfen nicht zerstört
werden.

(3) Für die Herrichtung und die
Instandsetzung der Grabstätten (ausge-
nommen Gemeinschaftsanlagen) ist der
jeweilige Nutzungsberechtigte verant-
wortlich. Die Verpflichtung erlischt erst
mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechtes.

(4) Die Nutzungsberechtigten können

die Grabstätten selbst anlegen und pfle-
gen oder einen Friedhofsgärtner beauf-
tragen, die Herrichtung und die Pflege zu
übernehmen.

(5) Erdgrabstätten müssen binnen 6
Monaten nach der Beisetzung hergerich-
tet werden.

(6) Auf der Grabstätte gepflanzte
Sträucher und Nadelgehölze gehen in
das Eigentum der Stadt Bernburg (Saale)
über. Sie dürfen nur mit deren Geneh-
migung verändert oder entfernt werden.
Die Friedhofsverwaltung kann den
Schnitt und die völlige Beseitigung stark
wachsender Gehölze anordnen.

(7) Die Herrichtung, die Unterhaltung
und jede Veränderung der gärtnerischen
Anlagen außerhalb der Grabstätten
obliegen ausschließlich der Friedhofs-
verwaltung.

§ 25 Vernachlässigung
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungs-
gemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der
Nutzungsberechtigte nach schriftlicher
Aufforderung durch die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte innerhalb einer
angemessenen Frist in Ordnung zu brin-
gen. Kommt er diesen Verpflichtungen
nicht nach, kann die Friedhofsverwal-
tung die Grabstätte nach ihrem Ermessen
auf seine Kosten herrichten lassen.

(2) Ist der Nutzungsberechtigte nicht
bekannt oder nicht ohne weiteres zu
ermitteln, genügt für die Durchführung
der Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentli-
che Bekanntmachung oder ein Hinweis
auf der Grabstätte.

§ 26 Trauerfeiern
(1) Für die Trauerfeiern stehen die
Trauerhallen zur Verfügung.

(2) Die Benutzung der Trauerhallen zu
Sargfeiern kann untersagt werden, wenn
der Verstorbene an einer meldepflichti-
gen übertragbaren Krankheit gelitten hat
oder wenn Bedenken wegen des Zustan-
des der Leiche bestehen.

(3) Jede Musik- oder Gesangsdarbietung
auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

IX. Schlussvorschriften

§ 27 Alte Rechte
(1) Bei Grabstätten, über welche der
Nutzungsberechtigte bei In-Kraft-Treten

dieser Satzung bereits verfügt hat, rich-
ten sich die Nutzungszeit und die Gestal-
tung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 28 Haftung
Die Stadt Bernburg (Saale) haftet nicht
für Schäden, die durch satzungswidrige
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen
und ihrer Einrichtungen durch dritte
Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr
obliegen keine besonderen Obhuts- und
Überwachungspflichten.

§ 29 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 6
Abs. 7 GO LSAhandelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig:

1. den Friedhof entgegen der
Bestimmungen des § 5 betritt,

2. sich auf dem Friedhof nicht
gemäß § 6 Abs. 1 der Würde des Ortes
entsprechend verhält oder die Anord-
nungen des Friedhofspersonals nicht
befolgt,

3. gegen die Verhaltensrege-
lungen des § 6 Abs. 3 a) - l) verstößt,

4. die Regelungen nach § 7 Abs.
5 und 6 missachtet,

5. Grabstätten entgegen § 17
Abs. 2 anlegt bzw. gemäß § 17 Abs. 5
Veränderungen außerhalb von Grabein-
fassungen vornimmt,

6. die Bestimmungen über
zulässige Grabmale und sonstige bauli-
che Anlagen gemäß § 18 nicht einhält,

7. als Nutzungsberechtigter
oder Dienstleister entgegen § 19
Grabmale oder sonstige Grabausstat-
tungen ohne Anzeige errichtet, verändert
oder entfernt,

8. Grabmale und Grabaus-
stattungen nicht gemäß § 22 in verkehrs-
sicherem Zustand hält,

9. Grabstätten nach § 25 ver-
nachlässigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro
nach § 6 Abs. 7 Satz 2 GO LSAgeahndet
werden.

§ 30 Gebühren
Für die Benutzung der Friedhöfe nach 
§ 1 und ihrer Einrichtungen sind die
Gebühren nach der jeweils geltenden
Friedhofsgebührensatzung für die Ort-
schaft Preußlitz zu entrichten.

§ 31 In-Kraft-T reten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
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Gleichzeitig treten die am 22.04.1991
beschlossene Friedhofssatzung der
Gemeinde Preußlitz und die Friedhofs-
satzung der Gemeinde Preußlitz vom
29.12.2009, veröffentlicht im Amts- und

Informationsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Nienburg (Saale) vom
29.12.2009, Nr. 12.2, S. 20-26 außer
Kraft.

Bernburg (Saale), 3. Mai 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Bodenordnungsverfahren Lebendorf Feldlage, Verf.-Nr. 611/2-BB 3022

VII. Anordnung im Bodenordnungsverfahren Lebendorf Feldlage

Das Verfahrensgebiet des Bodenordnungsverfahrens Lebendorf Feldlage wird gemäß §§ 56 Abs. 1 und 63 Abs. 2
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in der Fassung vom 03. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S.1149) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.
März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 Gesetzes vom 19. 12. 2008 (BGBl. I S. 2794) geringfügig geändert.

1. Das Flurstück Gemarkung Könnern, Flur 3, Flurstück 1033
wird zum Bodenordnungsverfahren Lebendorf Feldlage hinzugezogen.

2. Durch Fortführung im Liegenschaftskataster haben sich folgende Veränderungen ergeben:

altes Flurstück neues Flurstück
Gemarkung Flur Flurstück Gemarkung Flur Flurstücke

Lebendorf 7 1016 Lebendorf 7 1018 und 1019

Lebendorf 8 81 Lebendorf 8 1023 und 1024

Aus dem Bodenordnungsverfahren wird das Flurstück 1019 der Flur 7 in der Gemarkung Lebendorf und

das Flurstück 1024 der Flur 8 in der Gemarkung Lebendorf 
ausgeschlossen.

Das Verfahrensgebiet des Bodenordnungsverfahrens Lebendorf Feldlage umfasst nunmehr nach Zuziehung und 
Ausschluss eine Fläche von rund 994 ha.
Diese Fläche ist auf der zu dieser Anordnung gehörenden Gebietskarte vom 26.04.2010 (orangefarbig im Original) umran-
det. Die entfallene Gebietsgrenze wurde (im Original orange) gekreuzt.

Begründung
Mit Beschluss vom 30.04.2002 hat das
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt das Bodenordnungs-
verfahren angeordnet. 
Zur Umsetzung des Neugestaltungsent-
wurfes als Maßnahme der Bodenord-
nung ist die Hinzuziehung des Flur-
stückes 1033 der Flur 3 in der
Gemarkung Könnern dringend erforder-
lich.
Die durch Fortführung des Liegen-
schaftskatasters entstandenen Flurstücke
1019 in der Flur 7 und 1024 der Flur 8 in
der Gemarkung Lebendorf werden nicht
der Neuordnung der Eigentums-

verhältnisse unterworfen und sind wegen
der zweckmäßigen Abgrenzung des
Verfahrensgebietes auszuschließen.

Auf forderung 
zur Anmeldung unbekannterRechte
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem
Grundbuch ersichtlich, aber zur Betei-
ligung am Bodenordnungsverfahren
berechtigt sind, werden aufgefordert, für
das unter 1. genanntem Flurstück ihre
Rechte innerhalb von drei Monaten -
gerechnet vom ersten Tag der
Bekanntmachung dieser Anordnung -
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Anhalt anzumel-

den. Diese Rechte sind auf Verlangen des
Amtes innerhalb einer von diesem zu
setzenden weiteren Frist nachzuweisen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Der Inhaber eines solchen Rechtes muss
die Wirkung eines vor den Anmeldung
eingetretenen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte,
dem gegenüber die Frist durch Bekannt-
gabe des Verwaltungsaktes zuerst in
Lauf gesetzt worden ist.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vor-
bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann das Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
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Forsten Anhalt die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gelten lassen.

Eigentumseinschränkungen
Von der öffentlichen Bekanntmachung
dieser Anordnung bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes gel-
ten folgende (zeitweilige) Eigentums-
beschränkungen:

a) In der Nutzungsart der
Grundstücke dürfen ohne Zustimmung
der Flurneuordnungsbehörde nur Ände-
rungen vorgenommen werden, die zum
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben,
Einfriedungen, Hangterassen und ähnli-
che Anlagen dürfen nur mit Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde errichtet,
hergestellt, wesentlich verändert oder
beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2
FlurbG)

c) Obstbäume, einzelne Bäume,
Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen
nur in Ausnahmefällen, soweit landes-
kulturelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Landespflege,
nicht beeinträchtigt werden, mit
Zustimmung der Flurneuordnungsbe-
hörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3
FlurbG)

d) Holzeinschlag, die den
Rahmen einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung übersteigen, bedürfen der
Zustimmung der Flurneuordnungsbehör-
de ( § 85 Nr. 5 FlurbG). Sind entgegen
den Anordnungen zu a) und b) Änderun-
gen vorgenommen oder Anlagen herge-
stellt oder beseitigt worden, können sie
im Bodenordnungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die Flurneuordnungs-
behörde kann den früheren Zustand nach
§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen,
wenn dies der Bodenordnung dienlich ist
(§ 34 Abs. 2 FlurbG). Sind Eingriffe ent-
gegen den Anordnungen zu c) vorge-
nommen worden, muss die Flurneu-
ordnungsbehörde Ersatzpflanzungen auf
Kosten der Beteiligten anordnen (§ 34
Abs. 3 FlurbG). Sind Holzeinschläge
entgegen der Anordnung zu d) vorge-
nommen worden, kann die Flurneuord-
nungsbehörde anordnen, dass derjenige,
der das Holz gefällt hat, die abgeholzte
Fläche nach den Weisungen der
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungs-
gemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85
Nr. 5 FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die VII. Anordnung Lebendorf,
Feldlage kann innerhalb eines Monats

nach Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch beim Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt in Dessau-Roßlau erho-
ben werden.

(Siegel)
Im Auftrag
Te i c h m a n n

Die vorstehende Anordnung mit dem
Verzeichnis der Verfahrensflurstücke
liegt
- in der Stadt Könnern, Markt 1,
06420 Könnern,
- in der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, Rath. II, Zi 101,
in 06406 Bernburg (Saale),
- im Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Anhalt, Kavalierstr.
31, (zu erreichen über Eingang
Hobuschgasse) 06844 Dessau-Roßlau
zwei Wochen lang nach seiner Bekannt-
machung zur Einsichtnahme für die
Beteiligten während der Dienststunden
aus.

Dessau-Roßlau, 26. April 2010

Im Auftrag
H e r o l d
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Nichtamtl icher Tei l

Sprechstunden jeden Donnerstag von
17:45 bis 18:45 Uhr.
Während der Sprechstunden kann im
Büro unter Tel. 03471 366007 angerufen
werden.
Die Mitglieder des Ortschaftsrates sind
ständig erreichbar:
Karin Brandt , Tel. 0177 2108551,
E-Mail: Karin-Brand@gmx.de
Mike Franzelius, Tel. 0171 3421001,
E-Mail: m.franzelius@t-online.de
Christin Duft , Tel. 0177 2349255, 
E-Mail: christin.duft@freenet.de
Dirk Gr oße,Tel. 0172 2588645, 
E-Mail: TierarztGrosse@aol.com

Kinder und Sommerfest in der
„Wühlmaus“ am 5. Juni, 15:00 Uhr.

Rentnergeburtstagsfeier, 1. Halbjahr,
am 15. Juni in der „Wühlmaus“, 15:00
Uhr.

Str engefest,am 26. Juni, Beginn 10:00
Uhr, bitte Aushänge beachten.

Veränderte Öffnungszeiten der
Bibliothek: dienstags von 17:00 
bis 18:00 Uhr.

Achtung: Jugendclub von 15:00 bis
20:00 Uhr geöffnet!

Aderstedt

Biendorf

GrönaSprechstunden derOrtsbürgermeister/Termine

Sommerferien
vom 24. Juni bis 

4. August

K

Sprechzeit: einmal donnerstags im
Monat von 16:30 bis 18:30 Uhr im
Gemeindehaus, Bahnhofstraße 30.

100 Jahre BSC Biendorf
2. bis 4. Juli, Festprogramm auf dem
Sportplatz. Am 3. Juli, 14:00 Uhr,
Anpfif f des Spiels geg. Ajax Amsterdam.

Sprechzeit:donnerstags von 17:00 bis
18:00 Uhr, Gemeindeverwaltung,
Schulstraße 11.

Peißen

Sprechzeit: dienstags von 17:00 bis
18:00 Uhr, Gemeindebüro, Hallesche
Str. 23.

Poley

Sprechzeit: nach tel. Vereinbarung, don-
nerstags von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Preußlitz

Sprechzeit: jeden 1. u. 3. Montag im
Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr.

Anne Schaaf
Seifenwerkstatt
Pflegende Naturseife aus der eigenen Küche
Im Zeitalter ph-neutraler Duschgels und seifenfreier
Waschstücke haben Naturseifen ihr staubiges Öko-
Image verloren und müssen nicht immer nur braun
sein. Mit einer selbst gefertigten Naturseife in herr-
lichen Farben und Formen, mit unwiderstehlichen
Düften und einzigartigen Pflegeeigenschaften
bekommt man schon morgens gute Laune im Bad.

Martina Dollmann
Deko & Kerzenschein
Stimmungsvolle Dekoration für alle Jahreszeiten
Sanft flackerndes Kerzenlicht ist Balsam für die
Seele, erfreut das Herz und lässt uns die Hektik des
Alltags vergessen. „Deko & Kerzenschein“ hilft
Ihnen, mit vielen kreativen Anregungen und
Anleitungen Ihr Zuhause wohlig und gemütlich zu
gestalten, und führt Sie dekorativ durch alle
Jahreszeiten.

Stefanie Girard
Ich war ein Pulli

Imke Johannson
Sparziergang durchs Jahr
Deko-Inspirationen 
aus der Natur
„Spaziergang durchs Jahr“
ist ein üppiger Ideenrat-
geber im modernen Land-
hausstil und gleichzeitig
ein mitreißender Naturbildband. Bei ihren täglichen
Spaziergängen hat sich Imke Johannson jeden Monat
aufs Neue von der Natur inspirieren lassen. Diese
wechselnden Eindrücke hat sie in diesem Buch fest-
gehalten. Jedes Kapitel fängt den Reiz des jeweiligen
Monats ein und zeigt gleichzeitig neue, stilvolle
Dekorationen, größtenteils mit bebilderten
Anleitungen.

Schönes
&

Dekorat ives
für Zuhause

Neu in der
Stadtbibliothek

Aus alten Pullis Neues machen
Der Lieblingspulli ist in die Jahre gekommen, hat ein Loch oder ist einfach
verfilzt - aber deshalb wegwerfen? In diesem Buch finden Sie 35 überra-
schende Ideen, die Ihren Pulli zu neuem Leben erwecken.
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Augenärzte:

bis 06.06., Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. 03925 813461.

07. bis 13.06.,Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 0179 7597808.

14. bis 20.06., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 0179 7597808.

21. bis 27.06., Frau Wolff, Staßfur t,
Humboldtstr. 1A, Tel. 03925 381692.

28.06. bis 04.07., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1A, Tel. 03925 381692.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

bis 06.06., HerrUnverricht, Alsleben,
Gartenstr. 21, Tel. 034692 21378.

11. bis 13.06., Frau Mothes, Bernburg,
Auguststr. 45, Tel. 03471 317520.

18. bis 20.06., HerrLiewehr, Bernburg,
Friedensallee 1 a, Tel. 03471 626001.
25. bis 27.06., Dr. Baum, Baalberge,

Umgehungsstr. 17 A, Tel. 03471 312215.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 06.06., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
07. bis 13.06., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
14. bis 20.06.,Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
21. bis 27.06., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
28.06. bis 04.07.,Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist, bitte
die Einsatzleitstelle anrufen, Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für
Kleintier e

(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 06.06., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
07. bis 13.06., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
14. bis 20.06., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
21. bis 27.06., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
28.06. bis 04.07.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.

Apotheken:

04. bis 10.06., Rote Apotheke.
11. bis 17.06., Markt-Apotheke.

18. bis 24.06., Grüne Apotheke u. Könnern.
25.06. bis 01.07., Paracelsus-Apotheke.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616

HNO-Är zte:

bis 09.06., Dr. Schütte, Köthen,
Akazienstr. 12 a, Tel. 03496 217427.
10. bis 16.06., Dr. Kley, Bernburg,
Karlsplatz 15, Tel. 03471 627194 

o. 0160 97500870.
17. bis 23.06.,Dr. Schwinger, Köthen,

Springstr. 29, Tel. 03496 213494.
24. bis 30.06., Dr. Kraft, Bernburg,

Kustrenaer Str. 75, Tel. 03471 316006.
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Ferienkalender für 2010
Im Juni wird der neue Ferienkalendererscheinen

amt. Pünktlich zum Sommerferienbeginn wird der
neue Ferienkalender 2010 ab Mitte Juni in der
Stadtbibliothek, in der Stadtinformation und im Amt
für Kinder- und Jugendförderung im Bernburger
Rathaus für sagenhaft günstige 1,50 € erhältlich sein.
Mit diesem kleinen Ferienwegweiser kann sich jeder
sein buntes und abwechslungsreiches Sommer-
ferienprogramm unter vielfältigen Angeboten selbst
zusammenstellen. Täglich werden je nach Interesse
bis zu sieben spannende Veranstaltungen geboten.
In dieser Ausgabe des Ferienkalenders werden erst-
mals sogar 54 sehr interessante Frei-, Rabattkarten
und sogenannte Sommer-Sparpreis-Karten enthalten
sein. Auch der Anteil der Freikarten wird sich im
Vergleich zum letzten Jahr nochmals erhöhen. So
kann man beispielsweise viele verschiedene Sachen
gratis erhalten, ohne einen einzigen Cent zu bezah-
len. Weiterhin garantieren andere Kärtchen ohne
oder gegen eine geringe Zuzahlung den Einlass in
verschiedene Einrichtungen und viele andere
Vergünstigungen.



amt. Auch in diesem Jahr findet
ein Projekttag zur Drogenprä-
vention in Bernburg (Saale)
statt. Unterstützt von verschie-
denen Einrichtungen und freien
Trägern der Jugendarbeit lädt
das Amt für Kinder- und Ju-
gendförderung der Stadt Bern-
burg (Saale) am 9. Juni 2010, ab
15:00 Uhr, auf den Sportplatz
der Sekundarschule Süd-Ost, an
der Zepziger Straße in Bernburg
(Saale) ein. 
Neben den sportlichen Aktionen
bilden zahlreiche Workshops
und diverse Informations- und
Beratungsstände den inhalt-
lichen Kern der Veranstaltung,
die unter dem Motto der Präven-
tion gegen den Drogenkonsum
steht. 
Auch in diesem Jahr können

Sport zum Drogenpräventionstag
Neben dem Fußball- und Volleyballturnier gibt es viele Aktionen

Mädchen- und Jungenteams,
aber auch gemischte Mannschaf-
ten im Volleyball und im Fußball
antreten. Wenn ihr das 11. Le-
bensjahr erreicht habt und nicht
älter als 19 Jahre seid, so könnt
ihr euch noch bis zum 8. Juni
2010 im Amt für Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Bern-
burg (Saale), in der Schlossgar-
tenstraße 16, Zimmer 303 bzw.
unter der Tel. 03471 659-202, für
die beiden Turniere anmelden.
Eine rechtzeitige Anmeldung
sichert die Teilnahme am sport-
lichen Teil des Projektes. Also
zögert nicht zu lange, die Anmel-
dekapazitäten sind begrenzt!
Natürlich sind zu diesem Pro-
jekttag auch alle nicht selbst
sportlich aktiven Besucher herz-
lich willkommen. Also bis dann!


